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Steueranmeldung für in Stromerzeugungsanlagen von Dampfschiffen verwendetes Heizöl 
Die Bestimmungen richten sich nach dem Merkblatt
Steuerpflichtiger 
Postadresse
1 
Die Steueranmeldung kann den Verbrauch von einem bis zwölf Monaten innerhalb eines Kalenderjahres umfassen. Die angemeldete Periodemuss mit derjeningen des Steuerrückerstattungsgesuchs für in öffentliche Transportunternehmen verbrauchte Treibstoffe - Schiffe (Form. 47.12)
identisch sein
Ref.
Nr. Zoll
E
-
Mail
Ansprechperson
Tel. Nr.
Das Heizöl wurde verbraucht in der Zeit
1
vom
bis
Heizöl
extraleicht, in ganzen Litern
im eigenen Betrieb zu folgenden Zwecken:
Konzessioniert 
2/3
Nicht 
konzessioniert 
3
Stromerzeugung mit Generatoren 
auf Dampfschiffen
2
-
Fahrten zum Zweck der Personenbeförderung, die mit einer Konzession des Bundesamtes für Verkehr (BAV) durchgeführt werden und Fahrten, die zum Zweck der grenzüberschreitenden Personenbeförderung mit einer eidgenössischen Bewilligung durchgeführt werden, sofern nach Art. 28          des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 eine Abgeltung der ungedeckten Kosten erfolgt. Darin inbegriffen sind Ersatz- und Verstärkungsfahrten sowie die durch den Kursbetrieb bedingten Leerfahrten.
3
Dieses Total muss mit demjenigen auf Seite 2 übereinstimmen
Die Steueranmeldung (Form. 47.34) und das Gesuch für die Rückerstattung (Form. 47.12) sind zusammen einzureichen beim
Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, MLA, 3003 Bern 
Der Steuerpflichtige bestätigt die Richtigkeit der Angaben und die Einhaltung der Bestimmungen gemäss Merkblatt.
Ort und Datum
..............................................................................................................
Unterschrift...........................................................................
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Daten Dampfschiff
Verbrauch von Heizöl zur Stromerzeugung
Name des 
Dampfschiffs
Betriebsstunden Schiff
Anzahl Stunden
Stand des Durchflusszählers
Verbrauch in 
ganzen 
Litern
Am Anfang 
1
Am Ende
1
Total
Konzessioniert 
2
Nicht 
konzessioniert
Am Anfang 
1
Am Ende 
1
Total
Konzessioniert 
2
Nicht 
konzessioniert
Total aller Dampfschiffe 
3
1
Der Gesuchsperiode 
2
Fahrten zum Zweck der Personenbeförderung, die mit einer Konzession des Bundesamtes für Verkehr (BAV) durchgeführt werden und Fahrten die zum Zweck der grenzüberschreitenden Personenbeförderung mit einer eidgenössischen Bewilligung durchgeführt werden, sofern nach Art. 28 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 eine Abgeltung der ungedeckten Kosten erfolgt. Darin inbegriffen sind Ersatz- und Verstärkungsfahrten sowie die durch den Kursbetrieb bedingten Leerfahrten.
3
Dieses Total muss mit demjenigen auf Seite 1 übereinstimmen 
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